
 

 

 

 

3. Bülacher Strassenfestival 
Merkblatt / Checkliste / Wichtigstes in Kürze 

 
Vor dem Anlass / Fristen: 

• Gesuch ist mind. 6 Wochen vor dem Anlass einzureichen.   

• Spätestens 2 Wochen vor dem Anlass ist: Die Lieferung der Festbankgarnituren und des Signali-

sations-/ Absperrmaterial zu vereinbaren. Kontakt:  stadtentwicklung@buelach.ch 

• Alle Anwohnenden sind in geeigneter Form über den Anlass und Strassensperrung zu informieren. 

• Strassenfest-Verschiebung von Samstag auf den Sonntag ist spätestens 72 Stunden vor dem An-

lass an stadtpolizei@buelach.ch oder 044 863 13 00 zu melden (Grund: Publikation Strassen-

sperrungen – relevant für Rettungsorganisationen) 

• Für öffentliche Veranstaltungen ist das Reglement «Sichere Verwendung von Flüssigas» be-

treffend Grill- und Flüssigtanks verbindlich und einzuhalten. Was folgendes beinhaltet: Jedes 

eingesetzte Gasgerät muss vor Ort eine „Kontrollbescheinigung Veranstaltungen“ vorliegen. Jedes 

Gasgerät muss mit einer gültigen und gut sichtbaren Vignette versehen sein. Der Grillbetreiber 

hat vor jedem Anlass nachzuweisen, dass der Betrieb der Flüssiggasanlagen sicher ist. Dafür muss 

er die „Checkliste Veranstaltungen“ ausfüllen und unterschreiben.  

 

Wichtiges während des Anlasses 

• Koch-, Grillaggregate oder andere Kochinstallationen sowie schwermanövrierbare Gegenstände 

sind so zu platzieren, dass die Fluchtwege/Rettungsachsen frei bleiben.  

• Die Standorte der Koch- / Grillplätze auf öffentlichem Grund sind gegen Verunreinigungen (Fette 

/Öle) zu schützen. 

• Auf der Strasse dürfen nur Gegenstände stehen, welche in einer Notfallsituation sofort entfernt 

werden können. 

• Ab 23.00 Uhr gilt die Nachtruhe. Allfällige Verstärker- / Lautsprecheranlagen sind ab 23.00 Uhr 

merklich zurückzustellen.  

• Unmittelbar nach dem Anlass sind sämtliche Gegenstände auf der Strasse (Festbänke, Scheren-

gitter, Signalisationen etc.) zu entfernen. Eine freie Durchfahrt sowie zu Zugang zu den Liegen-

schaften ist für die Rettungsorganisationen zu gewährleisten.  

 

Nach dem Anlass 

• Die Sonntagsruhe ist zu berücksichtigen.  

• Rückgabe der Signalisations- und Absperrmaterialien  

• Rückgabe der Festbankgarnituren 

• Reinigung der Umgebung  
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